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Dr. Mark Lembke

Mindestlohn und die Grenze
der Verfassungswidrigkeit

N ach dem Beschluss des Koalitionsaus-
schusses zum „Mindestlohn“ soll das

AEntG auf weitere Branchen ausgedehnt
werden. Den Anfang macht die Postbran-
che: Der zwischen ver.di und dem – von der
Deutsche Post AG dominierten – Arbeitge-
berverband Postdienste vereinbarte Tarif-
vertrag vom 4.9.2007 soll mit Wirkung zum
1.1.2008 f�r allgemeinverbindlich erkl�rt
werden. Bei der Umsetzung der Gesetzesvor-
haben ist allerdings zu beachten, dass das
Thema Mindestlohn nicht nur eine politi-
sche, sondern auch eine rechtliche Dimen-
sion hat.

F�r Mindestl�hne wird der Schutz deutscher
Unternehmen und Arbeitnehmer vor
„Lohndumping“ angef�hrt. Es fragt sich je-
doch, ob in Wahrheit nicht andere, sach-
fremde Erw�gungen angestellt werden. Im
Hinblick auf die Postbranche scheint es in
erster Linie um die Fortsetzung des Briefmo-
nopols der Deutsche Post AG mittels der
Kartellwirkung des f�r allgemeinverbind-
lich zu erkl�renden Mindestlohntarifver-
trags zu gehen. Denn die Mindestl�hne tref-
fen hierzulande in erster Linie konkurrie-
rende Postunternehmen.

Sp�testens mit der Gr�ndung des Arbeitge-
berverbands „Neue Brief- und Zustelldiens-
te“ (NBZ) durch die Konkurrenten der Deut-
schePostAGwirddasMindestlohnvorhaben
um eine rechtliche Dimension erweitert: Es
droht ein Eingriff in die Tarifautonomie des
konkurrierendenArbeitgeberverbands.

Noch augenf�lliger als in der Postbranche
werden die verfassungsrechtlichen Prob-
leme der Einf�hrung eines Mindestlohns
durch Allgemeinverbindlicherkl�rung via
AEntG, wenn einer von mehreren konkur-
rierenden Tarifwerken vom Bundesarbeits-
ministerium ausgew�hlt werden soll. So
liegt der Sachverhalt in der Zeitarbeitsbran-
che: Hier hat die DGB-Tarifgemeinschaft
mit dem Bundesverband Zeitarbeit Per-
sonal-Dienstleistungen (BZA) und dem
Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsun-
ternehmen (iGZ) am 30.5.2006 einen Tarif-
vertrag zur Regelung von Mindestarbeits-
bedingungen abgeschlossen mit Mindest-
entgelten von e 7,15 (West) und e 6,22
(Ost). Damit konkurriert das Tarifwerk des
Arbeitgeberverbands Mittelst�ndischer Per-
sonaldienstleister (AMP) und der Tarifge-
meinschaft Christliche Gewerkschaften
Zeitarbeit und PSA (CGZP) mit Mindestent-
gelten von e 7,00 (West) und e 5,77 (Ost).
Vordergr�ndig wird argumentiert, die Allge-
meinverbindlicherkl�rung des Tarifvertrags
von DGB und BZA/iGZ sei notwendig, um

die Gef�hrdung deutscher Zeitarbeitneh-
mer durch ausl�ndische „Billigarbeits-
kr�fte“ zu verhindern. In Wirklichkeit geht
es aber eher um die Ausschaltung der Tarif-
konkurrenz von AMP und CGZP.

Die Politik sollte sich gut �berlegen, ob sie
sich von einer Seite instrumentalisieren
l�sst. Der Staat darf sich nicht zum Schieds-
richter im Konkurrenzkampf zwischen Ver-
b�nden machen. Dies w�re verfassungswid-
rig und w�rde gegen die durch Art. 9 Abs. 3
GG gesch�tzte Koalitionsfreiheit und Tarif-
autonomie verstoßen. „Tarifautonomie“
heißt gerade, dass den Koalitionen das freie
Aushandeln der Arbeitsbedingungen ohne
Einflussnahme des Staates erm�glicht wird.
Im Bereich der Zeitarbeit besteht ohnehin
ein strukturelles �bergewicht der Gewerk-
schaftsseite, da sich die Gewerkschaften not-
falls auf den gesetzlichen Grundsatz des
Equal Pay/Treatment zur�ckziehen k�nnen.
Einer Verhandlungshilfe durch den Staat
�ber die Festsetzung eines Mindestlohns be-
darf es also gerade im Bereich der Zeitarbeit
nicht.

Geplant ist, dass das Bundesarbeitsministe-
rium bei Einf�hrung des Mindestlohns
einen der konkurrierenden Tarifvertr�ge
ausw�hlt und diesen f�r allgemeinverbind-

lich erkl�rt. Unabh�ngig davon, welche Kri-
terien bei dieser Entscheidung angewandt
werden sollen, ist die Auswahlentscheidung
ein verfassungswidriger Eingriff in die Tarif-
autonomie und Koalitionsfreiheit der Koali-
tionen, deren Tarifvertrag verdr�ngt wird.
Hier stellt sich dasselbe Problem wie in den
F�llen der Tarifpluralit�t. Der bislang ange-
wandte Grundsatz der Tarifeinheit („Ein Be-

trieb ein Tarifvertrag“) unterliegt seit eini-
ger Zeit einer Erosion in der Rechtsprechung
und wird vom BAG in den F�llen der Tarif-
pluralit�t wahrscheinlich bei n�chster Gele-
genheit aufgegeben.

In der Tat: Der Grundsatz der Tarifeinheit
tr�gt nicht. Die Konkurrenz zwischen Tarif-
vertr�gen in einem Unternehmen oder
einer Branche ist von Verfassungs wegen zu-
zulassen. An dieser Bewertung �ndert sich
auch nichts, wenn man die Folgen der Ar-
beitskampfmaßnahmen von sog. „Funkti-
onseliten“ (wie z.B. Lokf�hrern, Piloten,
Fluglotsen) betrachtet. Hier zeigt sich die
Kehrseite der Privatisierung: Fr�her konnte
man in F�llen des Arbeitskampfes auf Be-
amte zur�ckgreifen, die einem Streikverbot
unterliegen. M�chte man heutzutage die
negativen Auswirkungen der Arbeitskampf-
maßnahmen von Funktionseliten eind�m-
men, sollte man an einer anderen Stell-
schraube drehen: Denkbar w�re z.B., dass
die Rechtsprechung k�nftig Arbeitskampf-
maßnahmen einschließlich Warnstreiks
nur noch nach Durchf�hrung eines Schlich-
tungsverfahrens zul�sst. Dies ließe sich
ohne Weiteres aus dem arbeitskampfrecht-
lichen Ultima-ratio-Prinzip herleiten.

Als Fazit bleibt festzuhalten: Die Allgemein-
verbindlicherkl�rung eines Tarifvertrags
darf nicht zur Verdr�ngung eines konkurrie-
renden Tarifvertrags f�hren. Besteht der po-
litische Wille, Mindestl�hne in bestimmten
Branchen einzuf�hren, kommt allenfalls in
Betracht, denjenigen der konkurrierenden
Tarifvertr�ge f�r allgemeinverbindlichzuer-
kl�ren,derdieniedrigerenArbeitsbedingun-
gen vorsieht. Dies gilt freilich nur, sofern
dieserTarifvertragnichtsittenwidrige„Hun-
gerl�hne“ regelt. Alternativ ist zu erw�gen,
Mindestl�hne f�r bestimmte Branchen un-
ter Ber�cksichtigung regionaler und sonsti-
ger Besonderheiten durch Gesetz festzule-
gen.Diesk�nnteauchdurcheinegesetzliche
Regelung der Sittenwidrigkeitsgrenze ge-
schehen. Dann k�me es jedenfalls nicht zu
einer verfassungsrechtlich fragw�rdigen
Auswahlentscheidung zwischen konkurrie-
rendenTarifwerkendurchdenStaat.

Der Staat darf sich nicht zum
Schiedsrichter im Konkurrenz-
kampf zwischen Verb�nden
machen
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